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Dritte Satzung zur Änderung  

der Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang 

„Simulations- und Experimentaltechnik“ 

an der Hochschule Düsseldorf 

Vom 18.02.2021 
 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) in der aktuell gültigen Fas-

sung hat die Hochschule Düsseldorf die folgende Ordnung als Satzung erlassen. 

 

 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Simulations- und Experimentaltechnik“ an der 

Hochschule Düsseldorf vom 15.02.2016 (Verkündungsblatt der Hochschule Düsseldorf, Amtliche 

Mitteilung Nr. 427), geändert durch Satzung vom 07.06.2016 (Verkündungsblatt der Hochschule 

Düsseldorf, Amtliche Mitteilung Nr. 459) und Satzung vom 02.06.2017 (Verkündungsblatt der 

Hochschule Düsseldorf, Amtliche Mitteilung Nr. 556), wird wie folgt geändert: 

 

§ 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 – Studienvoraussetzungen 
 

(1) Studienvoraussetzungen für die Aufnahme des Studiums in dem Studiengang „Simulations- und 

Experimentaltechnik“ sind: 

a)  Ein erfolgreicher Abschluss des Bachelorstudiengangs „Prozess-, Energie- und Umwelt-

technik (PEU)“, „Energie- und Umwelttechnik (EUT)“ oder „Umwelt- und Verfahrenstechnik 

(UVT)“ an der Hochschule Düsseldorf mit einem Umfang von 210 ECTS-Punkten. Der er-

folgreiche Abschluss eines zu den oben genannten Bachelorstudiengängen vergleichbaren 

Bachelor- oder Diplomstudiengangs der Hochschule Düsseldorf oder einer anderen Hoch-

schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder ein als gleichwertig anerkannter Ab-

schluss einer ausländischen Hochschule gelten ebenfalls als hinreichende Studienvoraus-

setzung. Die erforderlichen Feststellungen zur Vergleichbarkeit trifft der Prüfungsausschuss. 
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b)  Die Bachelor-Prüfung des Studiengangs nach a) muss mit einer Gesamtnote von „2,50“ 

(gut) oder besser oder mit dem ECTS-Grad „A“ oder „B“ bewertet worden sein. 

c)  Die gemäß § 3 Abs. 1 RahmenPO notwendigen deutschen Sprachkenntnisse müssen der 

Niveaustufe B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) entsprechen. 

d)  Weiterhin müssen Studienbewerberinnen und Studienbewerber Englischkenntnisse der 

Niveaustufe B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) nachweisen. Der Nachweis kann durch die Vorlage eines der folgenden Dokumente 

und Zertifikate erbracht werden: 

- Schulzeugnisse, durch die die Belegung des Fachs Englisch über mindestens vier 

aufeinander folgende Lernjahre nachgewiesen wird; es reicht der Nachweis von drei 

aufeinander folgenden Lernjahren, wenn Englisch bis zu dem Abschluss, der zum 

Hochschulzugang berechtigt, erlernt wurde; in beiden Fällen muss die Abschluss- oder 

die Durchschnittsnote der letzten beiden Lernjahre des Englischunterrichts mindestens 

der deutschen Note 4 (ausreichend) entsprechen 

- bescheinigte Module/Lehrveranstaltungen an Hochschulen, die überwiegend in engli-

scher Sprache durchgeführt wurden, im Umfang von mindestens 8 Leistungspunkten 

- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet based, mindestens 57 Punkte 

- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Computer based, mindestens  

163 Punkte 

- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper based, mindestens 487 Punkte 

- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Institutional Testing Program 

(Level 1), mindestens 460 Punkte 

- B1-äquivalente Ergebnisse anderer Testverfahren wie TELC, TOEIC, IELTS, ESOL, 

etc. 

Zertifikate, ausgestellt durch Hochschulen, Schulen, Volkshochschulen oder vergleichbare 

Einrichtungen, die den Erwerb von Englischkenntnissen der Niveaustufe B1 nach dem GER 

bescheinigen, können ebenso zum Nachweis der notwendigen Englischkenntnisse beige-

bracht werden; die Feststellung über das Vorliegen des erforderlichen Sprachniveaus trifft 

der Prüfungsausschuss. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienquali-

fikation an einer englischsprachigen Einrichtung erworben haben, sind von der Nachweis-

pflicht nach Satz 1 befreit. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 a) kann eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber mit einem 

vergleichbaren 180 ECTS-Punkte umfassenden Bachelorabschluss unter Auflagen zum Studium 

zugelassen werden. Die Auflagen werden nach Inhalt und Umfang (im Regelfall 30 ECTS-Punkte) 

durch den Prüfungsausschuss ausgesprochen. Die Auflagen sind erfüllt, wenn die Studienbewerberin 

oder der Studienbewerber bis zur Anmeldung zur Master-Thesis die Erbringung der notwendigen 

Studien- und Prüfungsleistungen nachweist. 

 

(3) Zugang zum Studiengang können auch Bewerberinnen und Bewerber erlangen, die zum Zeit-

punkt des Bewerbungsschlusses die Studienvoraussetzung gemäß Absatz 1 Buchstabe a), b) noch 

nicht nachweisen können, sofern zu einem erfolgreichen Abschluss Leistungen in einem Umfang von 

maximal 30 ECTS-Punkten fehlen. Für das Zulassungsverfahren wird die Studienvoraussetzung 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b) vorläufig durch den Nachweis einer – nach den bis zum Bewerbungs-

zeitpunkt vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten – Durchschnittsnote ersetzt. Der Nachweis 

über die Erfüllung der Studienvoraussetzung gemäß Absatz 1 Buchstabe a), b) ist im Falle eines zu-

lassungsbeschränkten Angebots des Studiengangs spätestens zehn Wochen nach Ablauf der Be-

werbungsfrist und im Falle eines zulassungsfreien Angebots im Wintersemester spätestens bis zum 

15.10. bzw. im Sommersemester spätestens bis zum 15.04. des Jahres der Studienaufnahme zu 

erbringen; andernfalls erlischt die Einschreibung mit Wirkung für die Zukunft. 
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(4) Die Einschreibung in den Studiengang ist abzulehnen, wenn die Studienbewerberin oder der 

Studienbewerber eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Studiengang an 

einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat und sowohl 

der erfolglose Studiengang als auch die endgültig nicht bestandene Prüfung eine erhebliche inhalt-

liche Nähe zum Masterstudiengang „Simulations- und Experimentaltechnik“ aufweist. Eine erhebliche 

inhaltliche Nähe ist gegeben, wenn mindestens 60% der Studieninhalte des erfolglosen Studiengangs 

und mindestens 60% der Prüfungsinhalte der endgültig nicht bestandenen Prüfung die gleichen In-

halte wie der Masterstudiengang „Simulations- und Experimentaltechnik“ bzw. die nach der Prüfungs-

ordnung vorgesehene Prüfung haben.“ 

 

 

Artikel II 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung zum 01.09.2020 in Kraft wird im Verkündungsblatt der 

Hochschule Düsseldorf veröffentlicht.  

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Maschinenbau und 

Verfahrenstechnik vom 27.02.2020 und 19.06.2020 sowie der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch 

das Präsidium am 10.02.2021. 

 

 

Düsseldorf, den 18.02.2021 

 

 

gez. 

i.V. 

Der Prodekan 

des Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik 

der Hochschule Düsseldorf  

Prof. Dr. Martin Ruess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 12 Abs. 5 HG 

 

Nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntgabe dieser Ordnung kann die Verletzung von Verfahrens- 

oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen 

Rechts der Hochschule Düsseldorf nur unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 - 4 HG gel-

tend gemacht werden; ansonsten ist eine Rüge ausgeschlossen. 


